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Verordnung 
über die Bildung und Rechtsstellung 

von volkseigenen Kombinaten

vom 16. Oktober 1968

Für die Bildung und Rechtsstellung von volkseigenen 
Kombinaten wird ergänzend zur Verordnung vom 
9. Februar 1967 über die Aufgaben, Rechte und Pflich
ten des volkseigenen Produktionsbetriebes (GBl. II 
S. 121) verordnet:

I.
Bildung von volkseigenen Kombinaten 

§1
(1) Die Minister und Leiter zentraler staatlicher Or

gane sowie die Vorsitzenden der Räte der Bezirke tra
gen die volle Verantwortung für die Bildung von 
volkseigenen Kombinaten in den von ihnen zu leitenden 
Bereichen. Sie haben im Rahmen ihrer Verantwortung 
für die Durchsetzung der effektivsten Struktur der 
Volkswirtschaft, ausgehend von Prognosen, den Ziel
stellungen des Perspektivplanes und strukturpolitischen 
Entscheidungen des Ministerrates, über die Bildung 
von volkseigenen Kombinaten zu entscheiden.

(2) Durch die Verbesserung der Wirtschaftsorganisa
tion ist ein höherer ökonomischer Effekt im Vergleich 
mit den vor der Kombinatsbildung angewendeten For
men der Wirtschaftsorganisation zu erzielen. Dieser öko
nomische Effekt für die Volkswirtschaft und die betei
ligten Betriebe ist vor der Entscheidung über die Bil
dung des volkseigenen Kombinats zu ermitteln und 
exakt auszuweisen.

§2
(1) Bei allen Entscheidungen und Maßnahmen zur 

Vorbereitung von Kombinatsbildungen sind die be
teiligten Betriebe einzubeziehen.

(2) Die Direktoren der an der Kombinatsbildung be
teiligten Betriebe sind verpflichtet, die Mitwirkung der 
Werktätigen an der Kombinatsbildung zu organisieren

und über Auswirkungen, die sich für die Werktätigen 
aus der Kombinatsbildung ergeben, rechtzeitig zu bera
ten und zu entscheiden. Dabei haben sie eng mit den ' 
gesellschaftlichen Organisationen in den Betrieben und 
mit den Produktionskomitees zusammenzuarbeiten.

§3

(1) Die Entscheidung über die Kombinatsbildung er
folgt auf der Grundlage der Effektivitätsberechnung ge
mäß § 1 Abs. 2 durch den Leiter des Staatsorgans, zu 
dessen Bereich das künftige Kombinat gehört. Werden 
Betriebe aus Verantwortungsbereichen verschiedener 
Staatsorgane in die Kombinatsbildung einbezogen, ist 
vorher die Zustimmung der Leiter der betreffenden 
Staatsorgane einzuholen und mit ihnen Übereinstim
mung über die Unterstellung des Kombinats zu erzielen.

(2) Entscheidungen über die Kombinatsbildung be
dürfen in jedem Fall der vorherigen Abstimmung mit 
den örtlich zuständigen Räten der Bezirke, die umfas
send die territorialen Auswirkungen der beabsichtig
ten Kombinatsbildung zu prüfen haben.

§4
(1) Mit der Entscheidung über die Kombinatsbildung 

wird festgelegt, welche
— Führungsdokumente bis zur Gründung des volks

eigenen Kombinats zu erarbeiten und dem Leiter 
des dem Kombinat übergeordneten Organs zur Be
stätigung vorzulegen sind

— materiellen und finanziellen Fonds sowie welche vor
handenen Planteile der beteiligten Betriebe durch 
das Kombinat übernommen werden.

(2) An der Ausarbeitung der Führungsdokumente des 
volkseigenen Kombinats sind die Direktoren der betei
ligten Betriebe, die Gewerkschaftsleitungen und die 
Produktionskomitees zu beteiligen. Diese haben das 
Recht, sich bei Meinungsverschiedenheiten über einzelne 
Festlegungen an den Leiter des dem Kombinat über-


